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Besondere Vereinbarung bei Personengesellschaften 

  

- zur D&O Versicherung - 

  
  
  

Ausgabe Januar 2010 (DUOPERSGES) 

  
  
  

Bei der (Mit-)Versicherung von Personen(handels-)gesellschaften ist unter "organschaftlicher 
Tätigkeit" (A.I.1.2) diejenige Tätigkeit zu verstehen, die die versicherte Person im Rahmen der 
ihr durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder durch besondere Beauftragung oder ein 
Dienstverhältnis obliegenden Geschäftsführungs- und/oder Vertretungsbefugnis oder 
Aufsichtspflicht (Beirat, Aufsichts-, Verwaltungsrat, Gesellschafterausschuss) im Interesse der 
Versicherungsnehmerin oder deren Gesellschafter wahrnimmt. 
  
Insofern gelten für die Bestimmung des Versicherungsschutzes neben den Vorschriften des 
Aktien- und GmbH-Gesetzes insbesondere diejenigen des Handelsgesetzbuches und des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 
  
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen demnach Ansprüche aufgrund von 
Kapitalerhaltungspflichten oder die sich allein aus der Eigenschaft als Gesellschafter ergeben 
(z.B. Haftung für Verbindlichkeiten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb). 
  
Nicht versichert sind deshalb Ansprüche aufgrund von oder im Zusammenhang mit einem 
Fehlverhalten bei professionellen Dienstleistungen durch die Versicherten. 
  
Hierbei sind professionelle Dienstleistungen sämtliche Dienstleistungen, die von Versicherten für 
eine Gebühr, Honorar, Provision, Vergütung oder andere Gegenleistung für ihre Kunden bzw. in 
deren Namen aufgrund einer Vereinbarung zwischen Versicherten und den Kunden erbracht 
werden bzw. erbracht werden sollen. Versichert bleiben hingegen solche Aktivitäten, die allein 
mit dem Management (das Organisieren, Leiten, Anweisen, Kontrollieren und Überwachen von 
Mitarbeitern die professionelle Dienstleistungen für die versicherten Unternehmen erbringen 
durch die Versicherten) der versicherten Unternehmen in Zusammenhang stehen. 
  
Im Rahmen der Übernahme von "Kosten vor Eintritt des Versicherungsfalls" (B.I.2.1) besteht 
insbesondere Versicherungsschutz in Fällen der Einschränkung oder Entziehung der 
Geschäftsführungs- oder Vertretungsbefugnis sowie behaupteter Verstöße gegen (der 
versicherten Person durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag auferlegte) Treuepflichten. 
  
Soweit die Versicherungsbedingungen eine automatische Mitversicherung von 
Tochterunternehmen vorsehen, werden diese abweichend hiervon nur auf besonderen Antrag in 
den Versicherungsschutz einbezogen. 
 


